
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EINWOHNERGEMEINDE 

BEATENBERG 
 

 

BOTSCHAFT 
 

zur 

 

Einwohnergemeindeversammlung vom 
Freitag, 4. Juni 2010, 20.00 Uhr  
im Kongress-Saal Beatenberg

 



  2 



  3 

Einwohnergemeinde Beatenberg 
 

Ordentliche Gemeindeversammlung vom Freitag, 4. Juni 2010, 20.00 Uhr  
im Kongress-Saal Beatenberg 

 
Traktanden 
 
1. a) Kenntnisnahme von Nachkrediten 

b) Kenntnisnahme von Abrechnungen über Verpflichtungskredite 
c) Genehmigung der Gemeinderechnung 2009  
 

2. Auflösung des Gemeindeverbandes für das Arbeitsgericht Interlaken-Oberhasli und 
Aufhebung Organisationsreglement des Gemeindeverbandes 
 

3. Genehmigung der Überbauungsordnung Nr. 22 „Camping Wang“ 
 

4. Bericht aus den Ressorts und der Verwaltung 
 

5. Mitteilungen und Verschiedenes 
 

 
Aktenauflage 
Die Unterlagen zu den Traktanden Nr. 1 und 2 liegen 30 Tage vor der Versammlung bei der 
Gemeindeverwaltung Beatenberg öffentlich auf. Stimmberechtigte in Sundlauenen können die 
Unterlagen nach vorheriger telefonischer Vereinbarung mit der Gemeindeschreiberei Beaten-
berg, Tel. 033 841 81 21, in Sundlauenen einsehen. 
 
Die Botschaft für die Stimmberechtigten wird jeder Haushaltung zugestellt und zusätzlich auf der 
Website www.beatenberg.ch/Aktuell.html aufgeschaltet. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung 
schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt von Interlaken-Oberhasli einzureichen 
(Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz; Rügepflicht). Wer rechtzei-
tige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr Be-
schwerde führen. 
 
Alle stimmberechtigten Schweizer BürgerInnen und Gäste sind zur Teilnahme an dieser Ver-
sammlung freundlich eingeladen. Stimmberechtigt ist, wer das 18. Altersjahr zurückgelegt und 
seit 3 Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Beatenberg hat. 
 
Beatenberg, 19. April 2010 Der Gemeinderat  
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Traktandum 1 
 

a) Kenntnisnahme von Nachkrediten 
b) Kenntnisnahme von Abrechnungen über Verpflichtun gs-

kredite 
c) Genehmigung der Gemeinderechnung 2009 
 
Referenten: Markus Jaun und Urs Schweizer 
 
1 Rechnungsführung 

Die vorliegende Jahresrechnung 2009 der Einwohnergemeinde Beatenberg wurde nach dem 
"Harmonisierten Rechnungsmodell" (HRM) des Kantons Bern erstellt. Für die Buchhaltung 
standen die EDV-Anlage des Rechenzentrums Interlaken und die Software der Firma Dialog AG 
zur Verfügung. Verantwortlich für die Rechnungsführung ist Urs Schweizer, Finanzverwalter 
Beatenberg, im Amt seit 01.07.2006. 
 
2 Grundlagenrechnung 

Als Grundlagenrechnung diente die am 20.04.2009 abgelegte und von der Gemeindeversamm-
lung am 05.06.2009 genehmigte Jahresrechnung 2008. Die kantonale Passation durch das Re-
gierungsstatthalteramt Interlaken erfolgte am 25.08.2009. 
 
3 Voranschlag und Steueranlage  

Der Voranschlag für das Jahr 2009 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 92’100.00 wurde von 
der Gemeindeversammlung am 05.12.2008 mit folgenden Ansätzen beschlossen: 

Gemeindesteueranlage 2.18 
Liegenschaftssteuer 1.5 ‰ des amtlichen Wertes 
Hundetaxe Fr. 60.00 
Wassergebühr Grundgebühr für Wohnungen Fr. 7.10 pro BW, Fr. 1.20 pro m3 Wasserbezug 
Abwassergebühr Grundgebühr für Wohnungen Fr. 4.10 pro BW, Fr. 1.00 pro m3 Abwasser 
Abfallgebühr Grundgebühr und Sackgebühr gemäss Gebührentarif  
 
4 Die wichtigsten Geschäftsfälle 

Die nachfolgenden Ereignisse haben das Ergebnis der Jahresrechnung 2009 massgeblich be-
einflusst: 

·  Mehrerträge unter 900 „Obligatorische periodische Steuern“ von Fr. 95'913.10 

·  Mehrerträge unter 901 „Obligatorische aperiodische Steuern“ von Fr. 102'125.85 

·  Mehrertrag aus dem kantonalen Finanzausgleich von Fr. 40'682.00 

·  Minderaufwand Lastenausgleich Sozialhilfe: Fr. 27'247.85 

·  Minderaufwand bei den mittel- und langfristigen Zinsen von Fr. 26'083.30 

·  Minderaufwand bei den harmonisierten Abschreibungen von Fr. 13'467.15 

·  Zusätzliche, übrige Abschreibungen Aktien AG Sportbahn Beatenberg-Niederhorn 
Fr. 200'000.00 

 
5 Kommentar zum Rechnungsergebnis 

Die Jahresrechnung der Gemeinde Beatenberg schliesst per 31.12.2009 wie folgt ab: 
 
Ergebnis vor Abschreibungen 
Aufwand Fr. 4'777'366.44 
Ertrag Fr. 5'555'997.55 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 778'631.11 
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Ergebnis nach Abschreibungen 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 779'631.11 
./. Harmonisierte Abschreibungen Fr. 535'195.55 
./. Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen Fr. 200'094.00 
./. Abschreibungen Finanzvermögen Fr. 32'170.90 
./. Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Fr. 0.00 
Ertragsüberschuss  Fr. 11'170.66 
Vergleich Rechnung Voranschlag 
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Fr. 11'170.66 
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung gemäss Voranschlag Fr. 92'100.00 
Besserstellung gegenüber dem Voranschlag  Fr. 103'270.66 
 
Die Besserstellung ist im Wesentlichen auf folgende Ereignisse zurückzuführen: 

·  Mehrerträge unter 900 „Obligatorische periodische Steuern“ von Fr. 95'913.10 

·  Mehrerträge unter 901 „Obligatorische aperiodische Steuern“ von Fr. 102'125.85 
 
6 Laufende Rechnung Vergleich zum Voranschlag nach A rten 

 
Aufwand 
 

 

 
Personalaufwand 
Der gesamte Personalaufwand liegt Fr. 25'067.30 über dem budgetierten Betrag. Die Erhöhung 
ist unter anderem auf die Auszahlung von Überzeitguthaben zurückzuführen. 
 
Sachaufwand 
Der gesamte Sachaufwand (Verbrauchsmaterial, Honorare für Dienstleistungen, baulicher oder 
übriger Unterhalt, etc.) liegt mit Fr. 1'155'748.29 unter dem Voranschlag von Fr. 1'219'650.00. 
 
Passivzinsen 
Die Passivzinsen liegen mit Fr. 154'730.35 rund 14,1 % unter dem Voranschlag 2009. 
 

Entschädigungen an 
Gemeinwesen

20%

Eigene Beiträge
8%

Interne Verrechnungen
6%

Einlagen in 
Spezialfinanzierungen

9%

Durchlaufende Beiträge
0%

Personalaufwand
21%

Sachaufwand
22%

Passivzinsen
3%

Anteile und Beiträge ohne 
Zweckbindung

0% Abschreibungen
11%
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Abschreibungen 
Der Abschreibungsaufwand liegt um Fr. 130'760.45 über dem budgetierten Wert. Die Angaben 
für die Abschreibungen Wiederbeschaffungswerte Wasser und Abwasser wurden durch das 
Ingenieurbüro Sterchi, Beatenberg, berechnet. Die harmonisierten Abschreibungen Verwal-
tungsvermögen (Konto 990.331.01) ohne Spezialfinanzierungen sind mit Fr. 276'532.85 um 
Fr. 13'467.15 tiefer als budgetiert. Auf den Aktien der AG Sportbahn Beatenberg-Niederhorn 
mussten aufgrund einer Neubewertung zusätzlich Fr. 200'000.00 übrige Abschreibungen vorge-
nommen werden. Dabei handelt es sich um eine gebundene Ausgabe in der Kompetenz des 
Gemeinderates. 
 
Entschädigungen an Gemeinwesen 
Die Entschädigungen an Gemeinwesen sind im Vergleich zum Voranschlag 2009 um 
Fr. 6'258.15 gestiegen. Erfreulich entwickelte sich die Zahlung an den Kanton für den Lasten-
ausgleich Sozialhilfe: Anstelle der budgetierten Fr. 461'000.00 betrug die effektive Beitragszah-
lung 2009 Fr. 433'752.15 (Minderaufwand von Fr. 27'247.85). 
 
Eigene Beiträge 
Gesamthaft liegen die eigenen Beiträge mit Fr. 430'519.80 um Fr. 15'219.80 über dem Voran-
schlag 2009. Die grösste Abweichung mit einem Mehraufwand Fr. 33'670.00 liegt im Bereich 
Spitex. Dabei handelt es sich um die Schlusszahlung betreffend Spitex-Verein Beatenberg-
Habkern, der in der Zwischenzeit aufgelöst ist. 
 
Einlagen in Spezialfinanzierungen 
Die Einlagen in Spezialfinanzierungen sind mit Fr. 493'292.35 um Fr. 152'692.35 höher als bud-
getiert. Dies ist hauptsächlich auf hohe Ertragsüberschüsse in den Spezialfinanzierungen Was-
serversorgung (Fr. 83'066.85) und Abfallbeseitigung (Fr. 69'622.20) zurückzuführen. 
 
Interne Verrechnungen 
Bei Internen Verrechnungen werden Personal-/Sachaufwand, Zinsen und Abschreibungen so-
wie Erträge zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet. Damit kann die wirtschaftliche Auf-
gabenerfüllung je Bereich beurteilt werden. Interne Verrechnungen sind gesetzlich bei den Spe-
zialfinanzierungen vorzunehmen. In der Jahresrechnung 2009 fielen die Internen Verrechnun-
gen von Aufwand und Ertrag um Fr. 17'759.80 tiefer aus als veranschlagt. 
 
Ertrag 

Steuern
49%

Regalien und 
Konzessionen

1%

Vermögenserträge
2%

Entgelte
25%

Anteile und Beiträge ohne 
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8%

Rückerstattungen von 
Gemeinwesen

0%

Interne Verrechnungen
6%

Durchlaufende Beiträge
0%

Entnahmen aus 
Spezialfinanzierungen
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Beiträge
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Steuern 
Der Steuerertrag liegt mit gesamthaft Fr. 2'744'637.45 um Fr. 211'437.45 über dem budgetierten 
Wert. Die Einkommenssteuern natürliche Personen liegen mit Fr. 1'723'245.25 um Fr. 33'245.25 
höher als veranschlagt. Verschiebungen hat es bei den schwierig zu budgetierenden Steuertei-
lungen gegeben: Die Steuerteilungen zu Gunsten der Gemeinde juristische Personen sind mit 
Fr. 84'762.25 um Fr. 39'762.25 höher ausgefallen als im Voranschlag 2009 vorgesehen. Eben-
falls wesentlich höher als budgetiert sind die Grundstückgewinnsteuern (Liegenschaftsverkäufe) 
mit Fr. 109'986.80 (Voranschlag 2009 Fr. 40'000.00) ausgefallen. 
 
Regalien und Konzessionen 
Diese Ertragsart – welche nur aus der Konzession BKW für die Stromverteilung besteht – ist 
gegenüber dem Voranschlag 2009 mit Fr. 68'263.00 um Fr. 1'263.00 höher ausgefallen. 
 
Vermögenserträge 
Die Vermögenserträge wie Verzugszinsen und Mietzinseinnahmen entsprechen mit 
Fr. 92'779.95 praktisch dem Voranschlag 2009 von Fr. 93'970.00. 
 
Entgelte 
Die Erträge aus den Entgelten liegen um 10.7 % (Fr. 135'183.65) über dem budgetierten Betrag. 
Die grössten Mehrerträge sind unter anderem: Höhere Dienstleistungserträge aus Schneeräu-
mung (Rechnung Fr. 19'964.05, Voranschlag Fr. 5'000.00), Wasserversorgung, Grundgebühren 
(Rechnung Fr. 271'589.45, Voranschlag Fr. 255'000.00), Abwasserentsorgung, Grundgebühren 
(Rechnung Fr. 159'661.90, Voranschlag Fr. 150'000.00). 
 
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 
Der Ertrag aus dem kantonalen Finanzausgleich ist mit Fr. 436'682.00 um Fr. 40'682.00 höher 
ausgefallen als veranschlagt. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern entsprechen mit 
Fr. 10'479.10 praktisch dem Budget 2009. 
 
Rückerstattung von Gemeinwesen 
In dieser Ertragsart werden unter anderem die Provisionen Steuerwesen und der Gebäudever-
sicherung verbucht. Der Ertrag liegt mit total Fr. 7'910.25 um Fr. 2'410.25 über dem Voran-
schlag 2009. 
 
Beiträge für eigene Rechnung 
Die Beiträge liegen um Fr. 13'241.50 über dem budgetierten Betrag. Die grösste Abweichung 
liegt bei dem Kantonsbeitrag für die Gemeindestrassen (Rechnung 2009 Fr. 133'921.20, Voran-
schlag 2009 Fr. 116'000.00). 
 
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 
Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind um Fr. 60'337.30 tiefer als budgetiert. 
 
Interne Verrechnungen 
Die Internen Verrechnungen auf der Ertragsseite entsprechen den Internen Verrechnungen der 
Aufwandseite (s. auch Bemerkung unter dem Aufwand). 
 
7 Laufende Rechnung  Vergleich zum Voranschlag nach Funktionen 

 

0 Allgemeine Verwaltung Rechnung 2009 Voranschlag 2 009 Rechnung 2008  

(Nettoaufwand) 609'569.59 613'800.00 605'593.00 

 
Der Nettoaufwand der Allgemeinen Verwaltung liegt um 0.7 % (Fr. 4'230.41) unter dem budge-
tierten Wert. Wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag sind: 

·  Mehraufwand Löhne Verwaltungspersonal infolge Auszahlung Überzeit und Personalwechsel 
in der Gemeindeverwaltung Fr. 16'998.60 

·  Ein Teil der Rückstellung für die Überzeit auf Konto 029.309.01 konnte aufgelöst werden 
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·  Die Internen Verrechnungen von Personalaufwand in der Funktion 029 (Ertrag) sind um 
Fr. 6'089.40 höher ausgefallen als budgetiert 

 

1 Öffentliche Sicherheit Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008  

(Nettoaufwand) 69'211.05 91'700.00 23'113.75 

 
Bei der Öffentlichen Sicherheit resultiert gegenüber dem Voranschlag ein um Fr. 22'488.95 tie-
ferer Aufwandüberschuss. Die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag 2009 sind: 
·  Der Aufwand für die Nachführung des Vermessungswerkes lag mit Fr. 14'248.70 um 

Fr. 9'751.30 unter dem Voranschlag 2009 
·  Die gesetzlich vorgeschriebene Einlage in die Spezialfinanzierung Schutzraumbauten lag 

mit Fr. 17'225.00 um Fr. 16'225.00 höher als veranschlagt 
·  Die Entnahme aus den Konto Schutzraum-Ersatzabgabe (Ertrag) ist mit Fr. 35'325.00 um 

Fr. 34'325.00 höher ausgefallen als budgetiert 
 

2 Bildung Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2 008 

(Nettoaufwand) 652'343.85 653'550.00 646'058.71 

 
Der Nettoaufwand im Bildungsbereich entspricht mit Fr. 652'343.85 praktisch den Voranschlag 
2009 von Fr. 653'550.00. Begründungen für Abweichungen zum Voranschlag sind: 

·  Mehraufwand für Schulgelder an andere Gemeinden Primarschule von Fr. 13'479.80 
·  Mehraufwand für die Lohnanteile des Lehrpersonals Sekundarstufe von Fr. 21'899.60. Die 

Kleinklasse wurde aufgehoben. Seit dem 1. August 2009 erfolgt der Förderunterricht zu-
sammen mit anderen Gemeinden (Lektionenpool). Die entsprechende Rückerstattung infol-
ge Aufhebung der Kleinklasse erfolgt im Sommer 2010 

·  Mehrertrag bei Schulliegenschaften, Rückerstattungen von Fr. 14'456.25 
 

3 Kultur und Freizeit Rechnung 2009 Voranschlag 2009  Rechnung 2008  

(Nettoaufwand) 145'611.10 170'730.00 162'647.95 

 
Der Nettoaufwand im Bereich Kultur/Freizeit liegt 14,7 % (Fr. 25'118.90) unter dem budgetierten 
Wert. Begründungen für die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag: 

·  Der verrechnete Personalaufwand für die Funktion 330 „Parkanlagen und Wanderwege“ ist 
mit Fr. 28'424.00 gegenüber dem Voranschlag 2009 von Fr. 62'000.00 deutlich gesunken 

·  Das Hallenbad schliesst mit einem Defizit zu Lasten der Gemeinderechnung von 
Fr. 78'184.20 ab (Voranschlag 2009 Fr. 71'180.00). Beatenberg Tourismus beteiligt sich 
hälftig an den Kosten des Hallenbades mit Fr. 78'184.15 

·  Die Tageskarten der Gemeinde waren wie bereits in den Vorjahren gut ausgelastet und 
brachten einen Bruttoertrag von Fr. 23'851.00 

 

4 Gesundheit Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnun g 2008 

(Nettoaufwand) 39'472.50 5'200.00 304'663.45 

 
Der Nettoaufwand für den Bereich Gesundheit liegt um Fr. 34'272.50 über dem budgetierten 
Wert. 

·  Die grösste Abweichung mit einem Mehraufwand von Fr. 33'670.00 liegt im Bereich Spitex. 
Dabei handelt es sich um die im Mai 2009 eingetroffene Schlusszahlung betreffend Spitex-
Verein Beatenberg-Habkern, der in der Zwischenzeit aufgelöst ist. 

 

5 Soziale Wohlfahrt Rechnung 2009 Voranschlag 2009 R echnung 2008  

(Nettoaufwand) 683'350.45 726'600.00 602'393.60 
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Der Nettoaufwand für die Soziale Wohlfahrt liegt um 5,9 % (Fr. 43'249.55) unter dem budgetier-
ten Wert. Begründungen für die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag: 
·  Minderaufwand beim Beitrag an den Kanton für die Ergänzungsleistungen AHV/IV: 

Fr. 3'819.00 
·  Lastenausgleich Sozialhilfe, Vergütungen an den Staat: Minderaufwand von Fr. 27'247.85 
·  Der Betriebsbeitrag an den Gemeindeverband Sozialdienst Amtsbezirk Interlaken fällt mit 

Fr. 11'672.05 tiefer aus als im Voranschlag 2009 vorgesehen (Fr. 20'000.00) 
 

6 Verkehr Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2 008 

(Nettoaufwand) 412'613.35 357'950.00 336'213.00 

 
Der Nettoaufwand im Bereich Verkehr liegt um 15.3 % (Fr. 54'663.35) über dem budgetierten 
Wert. Der Abweichungen sind grundsätzlich auf drei Sachverhalte zurückzuführen: 
·  Hohe Aufwendungen bei den „Löhne Personal Schneeräumung“, Schneeräumung durch 

Dritte“ sowie „Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge“ infolge des strengen Winters 
2008/2009 

·  Für den Strassenunterhalt auf Konto 620.314.01 fielen Aufwendungen über Fr. 65'373.40 
an, veranschlagt waren Fr. 45'000.00 

·  Der Ertrag aus dem Kantonsbeitrag für die Gemeindestrassen fiel mit Fr. 133'921.20 um 
Fr. 17'921.20 höher aus als budgetiert 

 

7 Umwelt und Raumordnung Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008  

(Nettoaufwand) 45'767.55 34'700.00 47'932.35 

 
Der Nettoaufwand im Bereich Umwelt und Raumordnung liegt um Fr. 11'067.55 über dem bud-
getierten Wert. Dabei ist zu beachten, dass die spezialfinanzierten Funktionen Wasser, Abwas-
ser und Kehricht keinen Einfluss auf den Nettoaufwand im Bereich Umwelt und Raumordnung 
haben, da diese Spezialfinanzierungen ausgeglichen, das heisst betreffend des Steuerhaus-
halts, und damit des Rechnungsergebnisses erfolgsneutral sind. 
 
·  Gemäss den Buchungsvorschriften „Harmonisiertes Rechnungsmodell des Kantons Bern 

HRM“ ist die Funktion 721 „Schuttdeponie“ zwingend unter der Funktion 720 „Abfallbeseiti-
gung“ zu führen. Die Aufwendungen für die Schuttdeponie wurden aus diesem Grund in der 
Funktion „Abfallbeseitigung“ und nicht mehr unter „Schuttdeponie“ verbucht 

 
Spezialfinanzierungen: 
·  Die Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungswerten für die Wasserversorgung sowie 

der Abwasserentsorgung wurden anhand der Musterformulare durch das Ingenieurbüro 
Sterchi, Beatenberg, berechnet 

 
Spezialfinanzierung Wasserversorgung 
·  Mehraufwand für Energie, Wasser, Heizmaterial Fr. 11'052.50 
·  Die Aufwendungen für den Unterhalt Liegenschaften und Anlagen liegen um Fr. 19'529.35 

tiefer als budgetiert 
·  Höhere Einnahmen aus Grundgebühren um Fr. 16’589.45 sowie um Fr. 8'359.60 höhere 

Einnahmen aus Verbrauchsgebühren 
·  Die Einlage in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (Ertragsüberschuss) beträgt 

Fr. 83'066.85 
 
Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 
·  Der Mehraufwand für den Unterhalt ARA beträgt Fr. 3'171.55 
·  Der Aufwand für die Klärschlammtransporte ist um Fr. 3'761.30 höher ausgefallen als bud-

getiert 
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·  Die Betriebsbeiträge an die ARA Region Interlaken und die ARA Thunersee sind insgesamt 
um Fr. 7'194.40 tiefer ausgefallen als veranschlagt 

·  Höhere Einnahmen aus Grundgebühren um Fr. 9'661.90 sowie um Fr. 6'880.00 höhere Ein-
nahmen aus Verbrauchsgebühren 

·  Die Einlage in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (Ertragsüberschuss) beträgt 
Fr. 16'984.50 

 
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 
·  Der Minderaufwand für die Kehrichtabfuhr betrug Fr. 4'102.75 
·  Die Verbrennungskosten AVAG sind um Fr. 2'769.60 tiefer ausgefallen als budgetiert 
·  Der Minderaufwand für Transport- und Entsorgungskosten Separatsammlungen betrug 

Fr. 7'955.70 
·  Die Kehrichtgebühren der Gemeinde (Grundgebühren Kehricht) fielen um Fr. 8'997.70 höher 

aus als veranschlagt 
·  Die Einlage in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (Ertragsüberschuss) beträgt 

Fr. 69'622.20 
 

8 Volkswirtschaft Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Re chnung 2008  

(Nettoertrag) 43'611.40 41'550.00 41'546.85 

 
Der Nettoertrag der Volkswirtschaft liegt mit Fr. 2'061.40 über dem budgetierten Nettoertrag. 
Begründung für die Abweichung zum Voranschlag: 

·  Die Einnahmen aus der Konzession BKW für Stromverteilung fielen um Fr. 1'263.00 höher 
aus als budgetiert 

 

9 Finanzen und Steuern Rechnung 2009 Voranschlag 200 9 Rechnung 2008  

(Nettoertrag) 2'625'498.70 2'520'580.00 2'738'832.15 

 
Der Nettoertrag bei den Finanzen und Steuern liegt um 4.2 % (Fr. 104'918.70) über dem budge-
tierten Wert. Begründungen für die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag: 
 
Steuern: 
·  Der gesamte Netto-Steuerertrag liegt um 8,2 % (Fr. 205'355.55) über dem budgetierten Wert 
·  Mehrertrag „Einkommenssteuern natürliche Personen“ von Fr. 33'245.25 gegenüber dem 

Voranschlag 
·  Mehrertrag „Vermögenssteuern natürliche Personen“ von Fr. 12'673.50 gegenüber dem 

Voranschlag 
·  Mehrertrag „Quellensteuern“ von Fr. 29'098.45 gegenüber dem Budget 
·  Netto-Minderertrag „Steuerteilungen natürliche Personen“ von Fr. 42'433.50 gegenüber dem 

Budget. Die Steuerteilungen können stark schwanken und sind jeweils schwierig zu budge-
tieren 

·  Mehrertrag „Gewinnsteuern juristische Personen“ von Fr. 13'562.45 
·  Netto-Mehrertrag „Steuerteilungen juristischen Personen“ von Fr. 40'762.25 
·  Mehrertrag „Grundstückgewinnsteuer“ von Fr. 69'986.80 
·  Mehrertrag „Sonderveranlagungen“ von Fr. 19'427.25 
·  Mehrertrag „Liegenschaftssteuern“ von Fr. 15'305.20 
·  Mehraufwand „Steuerabschreibungen aus Verlusten“ von Fr. 7'581.95 
 
Finanzen: 
·  Finanzausgleich: Der budgetierte Ertrag von Fr. 396'000.00 wurde mit effektiven Leistungen 

aus dem Finanzausgleich von Fr. 436'682.00 um Fr. 40'682.00 übertroffen 
·  Zinsen: Die Zinsen auf den mittel- und langfristigen Schulden sind mit Fr. 143'916.70 um 

Fr. 26'083.30 tiefer ausgefallen als budgetiert 
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·  Abschreibungen: Die harmonisierten Abschreibungen Verwaltungsvermögen im Bereich des 
Steuerhaushaltes sind mit Fr. 276'532.85 um Fr. 13'467.15 tiefer ausgefallen als im Voran-
schlag 2009 (Fr. 290'000.00) budgetiert 

·  Übrige Abschreibungen Aktien AG Sportbahn Beatenberg-Niederhorn: Um eine Überbewer-
tung der Aktien zu vermeiden, mussten weitere Fr. 200'000.00 über übrige Abschreibungen 
Verwaltungsvermögen, Konto 990.332.01 abgeschrieben werden 

 
8 Investitionsrechnung 

 

 Rechnung 2009  Voranschlag 2009  Rechnung 2008  

Steuerhaushalt 
Bruttoinvestitionen 

 
142'661.40 

 
120'000.00 

 
284'942.80 

Investitionseinnahmen 83'871.95 0.00 65'747.80 

Nettoinvestitionen 58'789.45 120'000.00 219’195.00 

Spezialfinanzierungen 
Bruttoinvestitionen 

 
1’234'684.65 

 
1’641'000.00 

 
1’952'958.25 

Investitionseinnahmen 624'885.45 1’049'000.00 960'909.80 

Nettoinvestitionen 609'799.20 592'000.00 992'048.45 

Gesamtgemeinde  
Total Bruttoinvestitionen 

 
1'377'346.05 

 
1'761'000.00 

 
2'030'253.25 

Total Nettoinvestitionen 668'588.65 712'000.00 1'211'243.45 

 
9 Bestandesrechnung 
 
Aktiven  

Finanzvermögen 
Das Finanzvermögen nahm im Berichtsjahr um Fr. 252'100.01 auf 4,568 Mio. Franken zu.  

Verwaltungsvermögen 
Das Verwaltungsvermögen nahm um Fr. 66'700.90 auf 4,785 Mio. Franken ab. 

Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 
Keine. 
 

Passiven  

Fremdkapital 
Das mittel- und langfristige Fremdkapital nahm um Fr. 11'250.00 auf Fr. 5'872'350.00 ab. Die 
Reduktion des mittel- und langfristigen Fremdkapitals ist auf die jährliche Ratenrückzahlung von 
Fr. 11'600.00 des IG-Darlehen „Werkhof/ZSA“ (Schuldenabnahme) und auf die Restzahlung des 
Kantons für die Sanierung der Fitzligrabenbrücke von Fr. 350.00 (Schuldenzunahme) zurückzu-
führen. 
 
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen  
Die Wasserversorgung erwirtschaftete einen Ertragsüberschuss von Fr. 83'066.85, der in die 
Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich eingelegt wurde und nun einen Bestand von 
Fr. 535'716.34 aufweist. Da das Verwaltungsvermögen nicht abgeschrieben ist, erfolgt keine 
Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhaltung. 
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Abwasserbeseitigung 
Bei der Einführung der neuen Buchungspraxis im Jahr 2001 wurde keine Aufteilung in die Spe-
zialfinanzierungen Werterhalt und Rechnungsausgleich (Bestandesrechnung) vorgenommen. Im 
Passationsbericht vom 25. August 2009 des Regierungsstatthalteramtes Interlaken wird emp-
fohlen die Aufteilung nachträglich im Jahr 2009 vorzunehmen. Aus diesem Grund wurden im 
Jahr Fr. 170'000.00 aus der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich Abwasseranlagen ent-
nommen und in die Spezialfinanzierung Werterhaltung Abwasseranlagen eingelegt. 
 
Die Abwasserbeseitigung hat ebenfalls mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen. Der Be-
trag von Fr. 16'984.50 wurde in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich Abwasseranlagen 
eingelegt, der Bestand der Spezialfinanzierung Werterhalt beträgt per 31.12.2009 
Fr. 702'878.20, jener der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich Fr. 280'900.63. 
 
Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung erwirtschaftete einen Ertragsüberschuss von Fr. 69'622.20, der in die 
Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich eingelegt wurde und nun einen Bestand von 
Fr. 160'674.23 aufweist. 
 
10 Nachkredite 

 
Alle Nachkredite von insgesamt Fr. 353'841.00 sind in einer separaten Nachkredittabelle aufge-
führt und mit entsprechenden Begründungen versehen. Davon sind 330'537.40 gebunden und 
Fr. 23'303.60 lagen in der Kompetenz des Gemeinderates. Die Gemeindeversammlung hat so-
mit keine Nachkredite zu genehmigen.  
 
11 Finanzkennzahlen 
 
Selbstfinanzierungsgrad  2005 2006 2007 2008 2009 Mittelwert 

(Selbstfinanzierung in % der Nettoinvest.) 105.46 330.43 61.04 80.22 146.74 102.11  
 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die Investitionen aus selbst 
erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Vor allem ein Vergleich über mehrere Jahre zeigt, 
ob die Investitionen finanziell verkraftbar sind. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % 
führt zu einer Neuverschuldung, von über 100 % zu einer Entschuldung. Ein Wert über 100 % 
wird als sehr gut bezeichnet. 
 
Der Mittelwert von 102.11 % zeigt, dass die Investitionen der letzten Jahre durch eigene Mittel 
finanziert werden konnte. In den Jahren 2007 und 2008 konnten die Investitionen jedoch nur 
noch zu rund 61 %, beziehungsweise 80 % durch Eigenmittel finanziert werden (hohe Investitio-
nen). Dies führte zu einer Neuverschuldung der Gemeinde. 
 
Selbstfinanzierungsanteil  2005 2006 2007 2008 2009 Mittelwert 

(Selbstfinanzierung in % der Finanzertrages) 10.78 15.82 17.15 18.18 19.75 16.43 
 
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Ge-
meinde: Je höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum für die Finanzierung von Investitio-
nen oder für den Schuldenabbau. Ein Wert zwischen 15 und 20 % wird als gut bezeichnet. 
Der Mittelwert der letzten fünf Jahre beträgt 16.43 % und kann damit als gut bezeichnet werden. 
 
Zinsbelastungsanteil  2005 2006 2007 2008 2009 Mittelwert 

(Nettozinsen in % der Finanzertrages) 3.10 2.18 1.45 1.52 1.59 1.95 
 
Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch die Netto-
zinsen belastet ist. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im 
Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen 
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Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt. Ein Wert zwischen 1 und 3 % gilt als mittlere, 
zwischen 3 und 5 % als hohe Belastung. 
 
Ab dem Jahr 2007 hat sich diese Kennzahl verbessert. Der Mittelwert von 1.95 % entspricht 
einer mittleren Belastung. 
 
Kapitaldienstanteil  2005 2006 2007 2008 2009 Mittelwert 

(Kapitaldienst in % der Finanzertrages) 15.61 11.89 13.37 15.26 12.36 13.70 
 
Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsen-
dienst (Zinsen und Abschreibungen) als Folge der Investitionstätigkeit belastet ist. Ein hoher 
Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbe-
darf hin. Ein Wert zwischen 10 und 18 % gilt als hohe Belastung. Mit einem Mittelwert von 
13.70 % liegt die Gemeinde Beatenberg relativ hoch. 
 
Bruttoverschuldungsanteil  2005 2006 2007 2008 2009 Mittelwert 

(Bruttoschulden in % der Finanzertrages) 152.90 112.53 112.68 112.01 120.36 121.58 
 
Die Bruttoverschuldung wird in Prozent des Finanzertrages dargestellt. Damit wird die Verschul-
dungssituation ersichtlich. Die Verschuldung wird als kritisch eingestuft, wenn die Schwelle von 
200 % überschritten wird. Ein Wert zwischen 100 und 150 % wird als mittel eingestuft. 
 
Investitionsanteil  2005 2006 2007 2008 2009 Mittelwert 

(Bruttoschulden in % der kons. Ausgaben) 12.89 9.36 27.21 31.70 25.67 22.40 
 
Die Bruttoinvestitionen werden in Prozent der konsolidierten Ausgaben dargestellt. Damit wird 
ersichtlich, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen an den konsolidierten Ausgaben ist. Die 
Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und/oder die Zunahme der Nettover-
schuldung, sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Wie 
der Selbstfinanzierungsgrad kann auch diese Kennzahl von Jahr zu Jahr stark schwanken. Eine 
Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll im Zusammenhang mit dem 
Selbstfinanzierungsanteil. 
 
Ein Wert unter 10 % zeigt eine schwache Investitionstätigkeit, 10 bis 20 % entspricht einer mitt-
leren Investitionstätigkeit. Der Investitionsanteil von 25.68 % in der Jahresrechnung 2009 ent-
spricht einer starken Investitionstätigkeit. 
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Verpflichtungskreditkontrolle per 31.12.2009 
 
Kreditbeschluss Brutto- Objekte Saldo 

Datum  Organ kredit Konto Bezeichnung   

          

Kumulierte 
Ausgaben 
01.01.2009 

Invest.- 
Ausgaben 

2009 

Kumulierte 
Ausgaben 
31.12.2009 

Kumulierte 
Einnahmen 
01.01.2009 

Invest.- 
Einnahmen 

2009 

Kumulierte 
Einnahmen 
31.12.2009   

Abrechn. 
Datum 

15.09.08 GR 49'500 217.503.05 Dachsanierung Schulhaus Spirenwald 16'000.00 31'941.90 47'941.90 0.00 0.00 0.00 1'558.10 19.04.10 

04.12.09 GV 160'000 620.506.01 Schneeschleuder Boschung Pony 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 160'000.00   

24.10.04 GR 25'000 620.501.07 Oberer Kirchweg; Projektierung Sanierung 10'442.35 0.00 10'442.35 0.00 0.00 0.00 14'557.65   

01.12.05 GV 465'000 620.501.09 Oberer Kirchweg; Sanierung u. Parkplätze 457'962.40 11'212.10 469'174.50 100'000.00 83'871.95 183'871.95 -4'174.50   

02.06.06 GV 1'875'000 620.501.17 Fitzligrabenbrücke, Sanierung 1'122'057.65 18'729.10 1'140'786.75 95'319.30 0.00 95'319.30 734'213.25   

02.06.06 GV 250'000 700.501.10 Fitzligrabenbrücke, Wasserleitung 249'821.95 3'793.35 253'615.30 6'000.00 53'706.00 59'706.00 -3'615.30 04.06.10 

14.06.07 GV 485'000 700.501.12 Sanierung Transportleit. Stützli-Silberhorn 379'916.15 62'800.75 442'716.90 15'000.00 90'000.00 105'000.00 42'283.10   

20.12.04 GR 50'000 700.501.70 GWP Projektierung 17'186.95 0.00 17'186.95 9'212.00 0.00 9'212.00 32'813.05   

14.06.07 GV 2'700'000 700.501.71 Neubau Reservoire Waldegg 1'163'458.05 1'032'413.10 2'195'871.15 500'000.00 400'000.00 900'000.00 504'128.85   

18.06.09 DV 298'730 710.501.01 Ausbau/Erneuerung ARA Interlaken 0.00 46'104.00 46'104.00 0.00 0.00 0.00 252'626.00   

20.06.97 GV 227'000 710.501.09 Genereller Entwässerungsplan 112'676.75 36'575.80 149'252.55 0.00 0.00 0.00 77'747.45   

30.06.05 DV 55'695 710.501.14 Investitionsbeitrag ARA Interlaken 55'695.35 0.00 55'695.35 0.00 0.00 0.00 0.00   

07.12.07 GV 304'000 710.501.15 Meteor Sauberwasserleitung Dorfstrasse 132'050.05 21'035.30 153'085.35 0.00 0.00 0.00 150'914.65   

18.06.04 GV 975'000 710.501.47 Abwasserleitung Fuhri-ARA Waldegg 774'590.55 29'511.45 804'102.00 296'216.25 0.00 296'216.25 170'898.00   

22.12.97 GR 23'976 790.581.02 Landschaftsplanung, Moorlandschaftspl. 38'900.00 37'349.70 76'249.70 52'273.80 0.00 52'273.80 0.00 19.04.10 

04.12.09 GV 55'000 790.581.04 Revision Ortsplanung 0.00 43'428.60 43'428.60 0.00 0.00 0.00 11'571.40   
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Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat von Beatenberg hat die vorliegende Jahresrechnung in allen Bestandteilen an 
seiner Sitzung vom 19. April 2010 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung: 
 

·  Genehmigung der Jahresrechnung 2009 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 11'170.66 

·  Kenntnisnahme der Nachkredite gemäss Nachkredittabelle 

·  Kenntnisnahme von Abrechnungen über Verpflichtungskredite 
 
 

*** 
 
 

Traktandum 2 
 

Auflösung des Gemeindeverbandes für das Arbeitsgeri cht 
Interlaken-Oberhasli und Aufhebung Organisationsreg lement 
des Gemeindeverbandes 
 
Referentin: Verena Moser 
 
Mit der kantonalen Justizreform, die voraussichtlich per 1. Januar 2011 
(Inkrafttretung der eidgenössischen Zivil- und Strafprozessordnung 
wurde um ein Jahr verschoben) in Kraft tritt, fällt die Zuständigkeit für 
alle arbeitsrechtlichen Schlichtungs- und Gerichtsverfahren in die ab-
schliessende Zuständigkeit des Kantons Bern. Der Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli ge-
hört neu der Gerichtsregion IV mit Sitz in Thun an. Die Gemeinden haben keine diesbezüglichen 
Aufgaben mehr und sind auch nicht berechtigt, auf freiwilliger Basis (selbstgewählte Gemeinde-
aufgabe) arbeitsrechtliche Schlichtungsstellen anzubieten. Damit fällt die Rechtsgrundlage für 
den Gemeindeverband für das Arbeitsgericht Interlaken-Oberhasli weg und der Verband kann 
aufgelöst werden. 
 
Die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes hat am 22. Oktober 2009 einstimmig die 
Auflösung auf den Zeitpunkt der Kantonalisierung der Arbeitsgerichte und die Aufhebung des 
Organisationsreglementes des Gemeindeverbandes beschlossen. 
 
Weil das Organisationsreglement des Gemeindeverbandes vom 2. März 2000 keine Bestim-
mung zur Auflösung des Verbandes enthält, müssen formell alle Verbandsgemeinden einen 
Beschluss fassen. Gestützt auf Art. 26 Abs. 1 Bst. e Organisationsreglement der Einwohnerge-
meinde Beatenberg beschliesst die Gemeindeversammlung einen Austritt (wie Auflösung) aus 
einem Gemeindeverband. Somit muss das Geschäft durch die Versammlung in Beatenberg 
beschlossen werden.  
 
Das Organisationsreglement des Gemeindeverbandes für das Arbeitsgericht Interlaken-
Oberhasli vom 2. März 2000 liegt 30 Tage vor der Versammlung auf der Gemeindeverwaltung 
Beatenberg öffentlich auf. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Gemeindeverband für das Arbeitsge-
richt Interlaken-Oberhasli auf den Zeitpunkt der Kantonalisierung der Arbeitsgerichte aufzulösen 
und das Organisationsreglement des Gemeindeverbandes aufzuheben. 
 
 

*** 
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Traktandum 3 
 

Genehmigung der Überbauungsordnung Nr. 22 „Camping 
Wang“ 
 
Referent: Johann Gimmel 
 
Ausgangslage 
Ab 1997 betrieben Hans und Eveline Bieri auf ihrem Hof Wang in der 
Gemeinde Beatenberg als Nebenerwerb ein Camping auf dem Bau-
ernhof. Die ruhige und attraktive Aussichtslage, Werbung sowie Herz-
blut bei der Gästebetreuung führten zu einer erfreulichen Nachfrage in 
diesem Beherbergungssegment. Bereits 2001 wurde die Infrastruktur 
im Sanitärbereich ausgebaut. Die bestehende Erschliessung genügt 
den Ansprüchen der Campierer. 
 
Die Zunahme der Übernachtungen und gesundheitliche Probleme haben Hans und Eveline Bieri 
2006 bewogen, den Landwirtschaftsbetrieb zugunsten des Campings aufzugeben. Für den Be-
trieb des Campingplatzes in der Landwirtschaftszone fehlt seither die planungsrechtliche Grund-
lage. 
 
Mit der Überbauungsordnung (UeO) „Camping Wang“ sollen die planungsrechtlichen Grundla-
gen für einen zeitgemässen Betrieb des Campingplatzes geschaffen werden. Der Campingplatz 
entspricht den Anliegen einer massvollen touristischen Entwicklung in der Gemeinde Beaten-
berg. Mit einer angepassten Nutzungserweiterung (ohne Residenzplätze) soll, auch nach einer 
Umzonung, ein wirtschaftlich lebensfähiger Betrieb existieren können. In Verbindung mit dem 
Überbauungsplan soll die Einbettung der Anlage in den bestehenden Landschaftsraum gewähr-
leistet werden. 
 
Im Sinne einer geordneten regionalen und kommunalen touristischen Nutzung ist die Schaffung 
einer Campingzone in Beatenberg im geplanten Umfang im Richtplan Landschaft der Einwoh-
nergemeinde Beatenberg am vorliegenden Standort vorgesehen. In den Vorschriften zum 
Richtplan ist das Areal als Vorranggebiet für Erholung Nr. 6 mit Bindung an Landschaft und be-
stehende Infrastruktur als Camping ausgewiesen. Mit der UeO „Camping Wang“ werden die 
rechtlichen Auflagen umgesetzt. 
 
Überbauungsordnung 
Überbauungsplan: 
Die UeO „Camping Wang“ umfasst die Parzellen Nrn. 617, 1521 und 2084. Sie bezweckt den 
Bestand und Ausbau des Campingplatzes unter Einbezug der landschaftlichen Qualitäten. Mit 
dem Überbauungsplan werden folgende Inhalte verbindlich geregelt: 
-  Lage und Abmessungen des Wirkungsbereichs der UeO; 
-  Lage und Abmessung der Sektoren A Betriebsgebäude, Wohnhaus, Parkplätze; 
-  Lage und Abmessung der Sektoren B Touristenplätze, Chalet Felseli; 
-  Lage und Abmessung der Sektoren G Freihalteflächen, Grünflächen; 
-  ungefähre Lage der internen Erschliessung; 
-  Standorte von bestehenden Bäumen. 
 
Überbauungsvorschriften: 
Die Überbauungsvorschriften regeln Art und Mass der Nutzung in den Sektoren A - G, die Ge-
staltung (architektonische Gestaltung, Abstände, Umgebungsgestaltung), die Erschliessung und 
Parkierung sowie Auflagen zum Umweltschutz. 
 
Genehmigung 
Das Amt für Gemeinden und Raumordnung hat die UeO ein erstes Mal am 31. August 2009 und 
definitiv am 22. Januar 2010 vorgeprüft und zur Auflage freigegeben. Während dem Auflage- 
und Publikationsverfahren vom 10. März 2010 bis zum 12. April 2010 gingen keine Einsprachen 
ein. 
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Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Überbauungsordnung Nr. 22 „Camping 
Wang“ zu genehmigen. 
 
 

*** 
 
 

Traktandum 4 
 

Bericht aus den Ressorts und der Verwaltung 
 
Präsidiales  

Regionalkonferenz Oberland-Ost tagt in Beatenberg  
Mit der Einführung der Regionalkonferenz im Juni 2008 war die Region Oberland Ost für einmal 
Vorreiterin in Sachen Regionalpolitik. Die Stärkung der Region, das gemeinsame Vorgehen in 
wichtigen Bereichen wie Verkehr, Siedlung, Planung sind die zentralen Aufgaben.  
Viermal tagt die Regionalversammlung Oberland Ost pro Jahr, ringsum jeweils in einer anderen 
Gemeinde. An der  Regionalversammlung sind alle Gemeinden durch ihren Gemeindepräsiden-
ten oder ihre Gemeindepräsidentin vertreten. Die Stimmkraft richtet sich nach der Einwohner-
zahl der Gemeinde (eine bis vier Stimmen). 
  
Die nächste Regionalversammlung findet am 17. Juni 2010 in Beatenberg statt. Wichtigstes 
Traktandum ist diesmal die Rechnung 2009. Aber auch die Wahl von neuen Mitgliedern in die 
diversen Kommissionen fällt in die Zuständigkeit dieses Gremiums. Bei der Beschaffung der für 
die Ortsplanung wichtigen Orthofotos gelang es der Regionalkonferenz ein für alle Gemeinden 
sehr günstiges Angebot auszuhandeln.  
 
Anschliessend an die öffentliche Regionalversammlung findet jeweils das Gemeindepräsidienfo-
rum statt. Dort werden regional wichtige Projekte vorgestellt und diskutiert. Es werden aber kei-
ne Beschlüsse gefasst. Themen sind zum Beispiel: Biogasanlage im Oberland, Bedeutung der 
Lauberhornrennen für die Region, Zusammenarbeit Gemeinden – Berner Wanderwege, regio-
nale Spital- und Gesundheitspolitik.  
Der regionale Gedanke ist sehr wichtig. Es ist eine Tatsache, dass 29 Gemeinden gemeinsam 
mehr erreichen, wenn sie ihre Anliegen gegenüber Kanton oder Bund zusammen vertreten! 
 
Verena Moser, Gemeinde- und Gemeinderatspräsidentin 
 
Finanzen und Liegenschaften  

Die Finanzabteilung ist mit Urs Schweizer sehr gut besetzt. Er hat es geschafft, eine klare Sys-
tematik in die Rechnungsführung unserer Gemeinde zu bringen (dies war noch vor sieben Jah-
ren alles andere als selbstverständlich). Den positiven Jahresabschluss 2009 darf man u.a. 
auch der Kostendisziplin in den strategischen (Kommissionen und Gemeinderat) und den opera-
tiven (Gemeindeangestellte und Verwaltung) Bereichen zuschreiben. Aber wie es so ist, auf der 
untersten Stufe unserer Politik: Will man einen Schritt hochsteigen, steht einem das übergeord-
nete Recht auf die Finger - in unserem Fall die Wertberichtigung der Niederhornbahn-Aktien von 
zusätzlich Fr. 200'000.- Abschreibungen. 
 
Mit dieser schwierigen Herausforderung kämpft man als Gemeinderat oft - wenn nicht sogar 
ständig. Dazu ein Beispiel aus der Landwirtschaft: 
Die „Ökologische Vernetzung“ soll mithelfen die landschaftlichen Strukturen im Bergebiet zu 
erhalten. Instrumente dazu sind Teilrichtpläne mit entsprechenden Mindestvorschriften. Dies 
funktioniert in unserer Region seit 2004 sehr gut und die Landwirte übertreffen gar die Anforde-
rungen - freiwillig! Für die Weiterführung bis 2015 wurde die Verordnung von Bund und Kanton 
„revidiert“ oder besser gesagt verschärft. Nun muss die Trägerschaft (in unserem Fall die Regi- 
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onalkonferenz Oberland-Ost) den Teilrichtplan anpassen. Fazit: - Der Bund erlässt ein Gesetz - 
der Kanton stellt Richtlinien auf - die Trägerschaft formuliert so genannte „Spielregeln“. Für den 
Bauer sind schlussendlich alles Vorschriften! 
 
Markus Jaun, Vizegemeinde- und Vizegemeinderatspräsident 
 
Bildung und Kultur  

Schule 
Vielerorts hört man von Klassenschliessungen oder sogar Schulhausschliessungen. Auch ha-
ben viele Gemeinden weniger Kinder und dem zufolge werden die Klassen immer kleiner. Bald 
einmal kommt man in den unteren Überprüfungsbereich und schon ist eine Klasse weniger. 
 
Beatenberg hat dieses Problem momentan nicht und so können wir auch weiterhin alles so be-
lassen wie es ist. In letzter Zeit hatten wir auch einige Gemeinden zu Besuch, die unser Schul-
model näher angeschaut haben. Unser Model wird gelobt und vielleicht auch in einigen Orten 
eingeführt. 
 
Bibliothek Mediothek Beatenberg 
Die Bibliothek Mediothek Beatenberg (BMB) wird nicht nur von 
einheimischen Jugendlichen und Erwachsenen rege benutzt, sondern 
auch von den Feriengästen geschätzt. Unser Bibliotheksteam, allen voran 
Susi Flükiger und der Stiftungsrat, sind immer daran, die neusten Bücher, 
DVDs, usw. anzuschaffen. In der Drachenbärg Zytig sind jeweils einige 
Neuerscheinungen aufgeführt. Für einen bescheidenen Jahresbeitrag 
steht die BMB auch Ihnen zur Verfügung. Schauen Sie doch einmal vorbei. 
 
Arnold Schmocker, Gemeinderat 
 
Infrastruktur und Betriebe  

In der jüngsten Vergangenheit konnten verschiedene, wichtige Infrastrukturbauten der Gemein-
de Beatenberg in Betrieb genommen werden. In chronologischer Reihenfolge sind dies: der 
Umbau ARA-Waldegg mit Ableitung Fuhri, die Sanierung der Gemeindestrasse Fitzligraben-
Schönegg inkl. Trinkwasser-Transportleitung, der Neubau der Transport- und Regenabwasser-
leitungen Stützli bis Silberhorn sowie der Reservoirneubau Waldegg mit diversen Zuleitungen. 
Insgesamt wurden somit in den vergangen 6 Jahren rund 5.4 Mio. Franken in Infrastrukturpro-
jekte gesteckt bzw. vom Stimmbürger bewilligt. Erfreulicherweise kam es bei all den Projekten 
zu keinen Kostenüberschreitungen. 
 

Trotz manchmal kritischer Stimmen….. eine gut funktionierende Infrastruk-
tur ist ein wichtiger Grundpfeiler für jede weitere Entwicklung des Dorfes. 
Dies hat die grosse Mehrheit der Beatenberger-StimmbürgerInnen erkannt 
und trotz hoher Steuer- und Gebührenlasten die Kredite meist ohne gross 
zu „murren“ bewilligt. An dieser Stelle möchte ich jedem aktiven Gemeinde-
versammlungsbesucher ganz herzlich für sein Engagement danken. Natür-
lich nicht ganz ohne Hintergedanken….. denn die nächsten Infrastrukturpro-
jekte sind schon wieder in Sicht. 

 
Urs Zimmermann, Gemeinderat 
 
Planung und Wirtschaft  

Durch den Wegzug von Gemeinderat Harald Wäcken gab es einige Wechsel in den Ressortzu-
teilungen. Seit dem Februar 2010 beschäftige ich mich mit dem Ressort Planung und Wirt-
schaft. Zwei Geschäfte sind zurzeit prägend. Einerseits die Überbauungsordnung „Camping 
Wang“ und andererseits das Projekt „Jungfraublick“.  
 
Der Camping Wang wurde als „Campieren auf dem Bauernhof“ in das Leben gerufen. Da der 
Bauernbetrieb aufgelöst wurde, entspricht der Slogan „Camping auf dem Bauernhof“ nicht mehr  
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der rechtlichen Grundlage. Mit der Umzonung von der Landwirtschaftszone in die Campingzone 
kann das Angebot auf dem Beatenberg bestehen bleiben. Vermehrt gibt es Touristen und Rei-
sende, welche mit Wohnmobil oder Zelt unterwegs sind und einen passenden Übernachtungs-
platz suchen. Es wäre schade, wenn Beatenberg diesen Leuten, die Möglichkeit zu campieren 
nicht bieten könnte. 
 
Die Verhandlungen mit den Investoren der Überbauung Jungfraublick kommen gut voran. Es ist 
ihnen ein Anliegen, dass das heutige Hallenbad in ihr Projekt integriert wird. Zurzeit sind wir an 
den Ausarbeitungen der Dienstbarkeiten, Vereinbarungen und Verträge. Wenn alles nach Plan 
läuft, kann das Geschäft an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Herbst 2010 
genehmigt werden. 
 
Johann Gimmel, Gemeinderat 
 
Sicherheit  

Anfang Februar 2010 bin ich in den Gemeinderat eingetreten. Ich habe die laufenden Geschäfte 
übernommen und bin mich am Einarbeiten. 
 
Zentral ist gerade das Geschäft der Parkplatzbewirtschaftung. Die Lieferung der Apparate er-
folgte in den ersten Mai-Tagen und der Vertrag mit der Securitas AG für die Kontrolle, kann Mit-
te Mai 2010 unterschrieben werden! Die baulichen Vorbereitungen sind bereits erfolgt. Es muss-
ten auch ein paar Unklarheiten besprochen und geregelt werden. Alle anfallenden Arbeiten sind 
bald abgeschlossen und die Bewirtschaftung kann vollumfänglich beginnen.  
 
Durch die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, z.B. des Vereins Seerettung Thuner-
see, der Feuerwehr und des Zivilschutzes, erhielt ich neuste Informationen um nächste, anste-
hende Geschäfte anzugehen.  
 
Gerne nehme ich auch Anliegen der EinwohnerInnen von Beatenberg entgegen.  
 
Christina Pulver, Gemeinderätin 
 
Soziales und Gesundheit  

Soziales 
Im letzten Jahr hat die Arbeit im Sozialen und in der Kommission für Soziales (KoSo) an Intensi-
tät zugenommen. Die hohen Lebenskosten und die schwierigen Arbeitsbedingungen bringen 
zunehmend auch Menschen mit Arbeit in arge finanzielle Schwierigkeiten. Der Schritt zum Sozi-
alamt wird für sie zu einer fast unüberwindbaren Hürde. Daher erfordert es besondere Achtsam-
keit und Fingerspitzengefühl im Umgang mit diesen Menschen. Gerade mit der zunehmenden 
Zentralisierung bewährt sich eine Vertretung im Dorf, die den Bezug zu den betroffenen Bewoh-
nern hat, als grosser Vorteil.  
 
Nach den vielen Stellenwechsel beim Gemeindeverband Sozialdienst Amt Interlaken ist nun 
wieder Ruhe im Team eingekehrt. Die Zusammenarbeit zwischen der KoSo und dem Sozial-
dienst läuft gut. 
 
Gemeindeverband Alters- und Pflegeheim Beatenberg/Habkern 
Auf Ende 2010 hat Barbara Burkhard im Altersheimvorstand demissi-
oniert. Mit der Wahl von Dölf Grossniklaus, Steinen, Beatenberg, 
konnte das Amt neu besetzt werden.  
 
Die Neuerungen in der Finanzierung der Altersheime treten auf 1. Januar 2011 in Kraft. D.h. der 
Kanton zieht sich aus der Finanzierung der Heime zurück im Gegenzug werden die Tarife für 
die Bewohner erhöht. Der Aufenthalt im Altersheim wird jedoch weiterhin für alle Menschen 
möglich sein. Für diejenigen, die Ergänzungsleistung beziehen, wird der Kanton die finanziellen 
Lücken schliessen. 
 
Susanne Gafner, Gemeinderätin 
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Bauverwaltung  

Steht eine Erneuerung, eine Sanierung Ihrer Liegenschaft an? 
(Förderbeiträge von Bund und Kanton) 
 
Eine Investition in Energieeffizienz lohnt sich! Der Kanton Bern fördert die Sanierung von Ge-
bäuden gleich zweifach. Wie in allen Kantonen erhalten Sie Fördergeld vom Bund für die ver-
besserte Wärmedämmung von Einzelbauteilen (für Gebäude, welche vor 2000 erstellt wurden) 
und der Kanton Bern unterstützt Gesamtsanierungen nach den Minergie-Standards. 
 
Es stehen während 10 Jahren schweizweit jährlich Fr. 300 Mio Fördergelder aus der CO2-
Abgabe zur Verfügung. Sie haben also genug Zeit, um Ihren Investitionsentscheid zu fassen. 
Profitieren Sie vom Förderbeitrag und von langfristig tiefen Energiekosten. Sie leisten damit 
auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
 
Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Internetsite www.dasgebaeudeprogramm.ch. 
 
Herbert Fankhauser, Bauverwalter 
 
Finanzverwaltung  

Umsetzung Einführung Parkplatzbewirtschaftung 
Neben meinen Aufgaben als Finanzverwalter bin ich auch Sekretär der Sicher-
heitskommission Beatenberg. An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezem-
ber 2009 wurde bekanntlich beschlossen, die Parkplatzbewirtschaftung in Bea-
tenberg einzuführen. Die Detail-Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung er-
forderte einige Abklärungen wie zum Beispiel den Abschluss von Verträgen mit 
der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern und der Securitas AG, die 
Erstellung von Ordnungsbussen-Formulare, der Druck von Parkkarten, Markie-
rungsarbeiten und Signalisation der Parkplätze, Vergabe von Aufträgen usw. 
Aus dieser Sicht war das Frühjahr 2010 für mich eine sehr interessante und abwechslungsrei-
che, aber teilweise auch turbulente Zeit. 
 
Leichenpässe 
Um die Leiche eines ausländischen Staatsangehörigen, der in Beatenberg verstorben ist, ins 
Ausland zu transportieren, bedarf es eines so genannten Leichenpasses. Neu ab dem 
1. Januar 2010 ist für das Ausstellen von Leichenpässen nicht mehr das Regierungsstatthalte-
ramt, sondern die Gemeinde (Sicherheitskommission) zuständig. 
 
Urs Schweizer, Finanzverwalter 
 
Gemeindeschreiberei  

Bernisches Gemeindekader 
Seit dem Jahr 2008 prüfen die drei Verbände, Verein Bernische Gemeindeschreiberinnen und 
Gemeindeschreiber (BEGG), Verband bernischer Finanzverwalter (VBF) und Vereinigung berni-
scher Bauverwalter / Bauinspektoren (VBB), eine Fusion. Die Fusion bezweckt, die gemeinsa-
men Synergien zu nutzen. Im Jahr 2009 konnten die rund 600 Mitglieder des BEGGs, dem auch 
ich angehöre, bereits das 100 jährige Jubiläum in Interlaken feiern. Nun fand die definitive Grün-
dungsversammlung des neuen Vereins „Bernisches Gemeindekader“ (BGK) am 30. April 2010 
in Oberhofen statt. Der Verein wahrt die Interessen der Mitglieder, stellt ein zeitgemässes Aus- 
und Weiterbildungsangebot für die Mitglieder und die bernischen Gemeinden und vertritt die 
Interessen der bernischen Gemeinden gegenüber dem Kanton, dem Bund sowie weitern Institu-
tionen. Zudem erfüllt er Dienstleistungen und Aufgaben, wie Durchführung von Arbeitsplatzbe-
wertungen, Führen einer Vertriebsstelle für gemeindespezifische Drucksachen und Produkte, 
Information über Fachthemen, betreibt eine Ombudsstelle und Teilnahme an Rechtsetzungs- 
und Vernehmlassungsverfahren auf kantonaler Ebene und die Mitwirkung in kantonalen Gre-
mien. 
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Lotto- und Tombolabewilligungen; Wegfall der Bewilligungspflicht 
Im Zusammenhang mit der Reform der dezentralen Verwaltung wurde per 1. Januar 2010 Art. 3 

Abs. 3 des Lotteriegegesetzes des Kantons Bern aufgehoben. Lottos und 
Tombolas, soweit sie nicht unter das eidgenössische Lotteriegesetz fallen, sind 
deshalb künftig ohne Bewilligung des Regierungsstatthalteramtes zulässig.  
 
Ebenfalls auf den gleichen Zeitpunkt änderte die Lotterieverordnung. Die Erträ-
ge aus Tombolas und Lottos dürfen nur für gemeinnützige und wohltätige 
Zwecke eingesetzt werden.  

 
Sonja Fuss, Gemeindeschreiberin  
 
 
 

*** 
 
 
 
Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
 
 Morgen Nachmittag 
Montag 08.00 - 11.30 geschlossen 
Dienstag 08.00 - 11.30 13.30 - 16.30 
Mittwoch 08.00 - 11.30 geschlossen 
Donnerstag 08.00 - 11.30 13.30 - 16.30 
Freitag 08.00 - 11.30 geschlossen 
 

Der Bauverwalter ist jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag anwesend. 
 
Ausnahmsweise können nach vorheriger telefonischer Absprache Termine ausserhalb der Öff-
nungszeiten vereinbart werden. 
 
Die Gemeindepräsidentin Verena Moser steht für Sprechstunden auf der Verwaltung nach Ver-
einbarung zur Verfügung.  

 
Das Team der Gemeindeverwaltung freut sich auf Ihren Besuch! 
 
 
 

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeverwaltung  
wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen 

sonnigen Sommer 2010! 
 
 

 
 


